
Amtliche Bekanntmachung  
Bekanntmachung der Stadt Ratzeburg 
 
Satzung der Stadt Ratzeburg über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
„Aqua Siwa“ in Ratzeburg 
 
Übersicht über die Abgrenzung des Sanierungsgebietes 
 

 
 
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 26.06.2017 die Satzung über die förmliche 
Festlegung des Sanierungsgebietes „Aqua Siwa“ beschlossen. Dies wird hiermit gemäß 
§ 143 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht. Die Satzung tritt mit Wirksamwerden dieser 
Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften der §§ 152 bis 156 a BauGB wird hingewiesen. 
 
Das Sanierungsgebiet liegt am südöstlichen Rand der Stadtinsel und ist wie folgt 
abgegrenzt: Im Norden: südliche Grundstücksgrenze der Wohnbebauung „Alte Meierei“, 
Fischerstraße 24-27, und des Sportfischervereins, Palisadenweg 1; im Osten: Westufer des 
Kleinen Küchensees; im Süden: nördliche Grenze des Kurparks und südliche 
Grundstücksgrenze des Schwimmhallenstandorts Aqua Siwa und im Westen: östliche 
Grundstücksgrenzen der Wohnbebauung entlang der Fischerstraße 18-20. 
 
Alle Interessierten können die Sanierungssatzung von diesem Tage ab im Rathaus, Unter 
den Linden, Fachbereich Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften, Zimmer 2.03, während 
der Sprechzeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten.  
 



Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Ratzeburg unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. (§ 215 Abs. 1 
BauGB).  
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen 
Formvorschriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Satzung sowie eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt 
Ratzeburg unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung 
ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
Ratzeburg, 7. Juli 2017 
 
Stadt Ratzeburg 
Der Bürgermeister    Siegel 
gez. Voß 
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